
Stadt Helmstedt 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Planen und Bauen 

        02.04.2014 

 

 V 55/14 

V o r l a g e 

an den Verwaltungsausschuss 
über den Bau-, und Umweltausschuss 

und den Ortsrat Emmerstedt 
 

Bauleitplanung Helmstedt; 
59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wiesenstraße Ost“ 
- Auslegungsbeschluss - 
 
Die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes bereitet die Entwicklung eines neuen Wohn-
baugebietes vor und ordnet den Bereich zwischen dem Emmerstedter Friedhof und den ge-
mischten Bauflächen in der Kreipke neu bzw. entsprechend den bestehenden Nutzungen. 
 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung hat gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
24.02.2014 bis zum 10.03.2014 im Rathaus der Stadt Helmstedt stattgefunden. Die frühzeiti-
ge Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 05.02.2014 und Fristsetzung bis zum  
07.03.2014. Die Stellungnahmen wurden in die Planung eingearbeitet, soweit sie einen Bei-
trag zur Planung dargestellt haben. Die Planungsbeiträge befinden sich mit der Abwägung 
als Anlage in der Begründung. 
 
Parallel zu der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird die Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Der Auslegungsbeschluss kann gefasst werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Dem Entwurf der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wiesenstraße Ost“ und 
der Begründung wird zugestimmt. 

2. Die öffentliche Auslegung der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wiesen-
straße Ost“ soll mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch durchgeführt wer-
den. 

 
 
In Vertretung 
 
 
J u n g l a s 
 
 
 

Anlagen 
Planzeichnung, Planzeichenerklärung, Begründung 
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Stadt Helmstedt 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Planen und Bauen 
Az.: 52/61 20 10/69 
 
 
 

Begründung 
zur 59. Änderung des Flächennutzungsplanes  

„Wiesenstraße Ost“ 
 

 
1. Lage des Plangebietes 
 
Das Plangebiet der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Helmstedt „Wiesen-
straße Ost“ liegt im Ortsteil Emmerstedt, südlich der Hauptstraße (L 644), zwischen dem Fried-
hof und dem Wohngebiet Kreipke. Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 3,8 ha. 
 
Die Abgrenzung kann dem nachfolgenden Kartenausschnitt entnommen werden. 
 

 

Abb. 1:  Geltungsbereich der 59. Änderung des Flächennutzungsplanes,                          ALKIS © 2013  
 
 

Gemarkung Emmerstedt 

Flur 5 

Flurstücke 111/15, 111/16, 113/3, 113/4, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11, 113/12, 
113/13, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 156/113, 157/113, teilw.545/2 

Tab. 1:  Lage des Änderungsbereiches 
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2. Ziele und Zwecke der Flächennutzungsplanänderung 
 
Helmstedt ist nach landesplanerischen Zielvorgaben des „Landesraumordnungsprogramms 
Niedersachsen“ und nach dem „Regionalen Raumordnungsprogramm“ (RROP) in der jeweils 
gültigen Fassung ein Mittelzentrum. Als Mittelzentrum übt die Stadt Helmstedt für ihren Ver-
flechtungsraum wichtige Versorgungs-, Wohn- und Arbeitsmarktfunktionen aus, wird aber auch 
als „Gebiet mit besonderer Bedeutung für (die) Erholung“ ausgewiesen. Diese Funktionen gilt 
es besonders unter dem Aspekt des demographischen Wandels zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln. Der Änderungsbereich im Ortsteil Emmerstedt ist im RROP als vorhandener Siedlungs-
bereich bzw. bauleitplanerisch gesicherter Bereich dargestellt. 
 
Helmstedt ist eine Stadt mit einer rückläufigen Einwohnerzahl in einer stark schrumpfenden 
Region (vgl. Leibniz-Institut für Länderkunde, Beitrag vom 25. Januar 2011). Seit dem Einwoh-
nerzahlenhoch in den 1960er Jahren ist die Bevölkerung in den letzten 50 Jahren um 30 % von 
33.000 auf unter 23.200 Einwohner gesunken (vgl. Zensusdatenbank, Stand: Mai 2011). Nach 
aktuellen Prognosen wird sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Damit 
avanciert die langfristige Einwohnerbindung zum zentralen Ziel der Stadtentwicklung in den 
kommenden Jahrzehnten, welches auch die Ortsteile Barmke und Emmerstedt mit einbezieht. 
 
Mit dieser Flächennutzungsplanänderung wird das Ziel verfolgt, im südlichen Bereich der Orts-
lage Emmerstedt eine dargestellte gemischte Baufläche aufzuheben und in eine Wohnbauflä-
che umzuwandeln. Im Geltungsbereich wird, wie schon in der Vergangenheit üblich, die ur-
sprünglich im Flächennutzungsplan verwendete Gebietsdarstellung in eine Flächendarstellung 
geändert.  
 
3. Plankonzeption 
 
Der bestehende Flächennutzungsplan stellt abgesehen von einem Streifen an der westlichen 
Geltungsbereichsgrenze eine gemischte Baufläche dar. Auf dem Randstreifen - das Gebiet des 
ehemaligen Sägewerks - wird ein Gewerbegebiet dargestellt. Für eine gemischte Nutzung im 
Sinne der Baunutzungsverordnung besteht allenfalls an der Hauptstraße ein Bedarf. An dieser 
stark frequentierten Straße macht das Nebenander von Wohnungen und nicht wesentlich stö-
renden Nutzungen einen Sinn. Deswegen wird hier an dem ursprünglichen Planungsziel fest-
gehalten, obwohl hier derzeit in dem Änderungsbereich die Anzahl der Wohnungen gegenüber 
der gewerblichen Nutzung dominiert. 
 
Die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes bereitet die Entwicklung eines neuen Wohnbau-
gebietes vor und ordnet den Bereich zwischen dem Friedhof und den gemischten Bauflächen in 
der Kreipke neu bzw. entsprechend den bestehenden Nutzungen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Flächennutzungsplan keine parzellenscharfen Abgren-
zungen erfolgen und nur Bauflächen und keine Baugebiete festgesetzt werden, da dies dem 
Sinn einer vorbereitenden Bauleitplanung entspricht und so eine Einschränkung der anschlie-
ßenden verbindlichen Bauleitplanung verhindert werden kann. 
 
Im Bereich der 59. Änderung des Flächenutzungsplanes werden entsprechend der Entwick-
lungsabsicht einer neuen Wohnbaufläche und der Bestandanpassungen folgende Flächenaus-
weisungen vorgenommen (siehe auch Abb. 3): 
 
Wohnbauflächen  
Die Wohnbaufläche ist erforderlich, um den Bedarf an Wohnbauland zur Sicherung der Wohn-
funktion auch zukünftig decken zu können. Die vorhandenen Baugebiete weisen nur noch we-
nige freie Grundstücke auf oder werden von einem privaten Investor als Erbpacht vermarktet 
(Schwarzer Berg). Das Potential an Baulücken im Stadtgebiet, die für eine Nachverdichtung zur 
Verfügung stehen, ist gering. Aus diesem Grund wird die Entwicklung von neuen Wohnbauflä-
chen vorangetrieben. Im Ortsteil Emmerstedt selbst sind derzeit keine Baugrundstücke für eine 
Neubebauung verfügbar. 
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Auch zukünftig wird die Stadt Helmstedt versuchen, je nach Bedarf, für Wohnbaulandauswei-
sungen auf integrierte Lagen zurückzugreifen, um der Zersiedelung der Landschaft entgegen-
zuwirken und die Kosten für die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur möglichst gering zu halten. 
 
Die bisher landwirtschaftlich genutzte und als gemischte Baufläche dargestellte Fläche südlich 
der Bebauung an der Hauptstraße, im östlichen Bereich der Wiesenstraße wird aufgrund ihrer 
weitgehend in das Siedlungsgefüge integrierten Lage als Wohnbauland entwickelt. Für diese 
Fläche wird parallel ein Bebauungsplan aufgestellt. 
 
 
Gewerbliche Baufläche : 
Auf den Flurstücken 113/9 und 113/11 befinden sich die baulichen Anlagen eines ehemaligen 
Sägewerks. Diese Flächen werden hinsichtlich der bestehenden Nutzung durch einen holzver-
arbeitenden Betrieb und in Hinsicht auf eine potentielle Erweiterung des Betriebes als gewerbli-
che Baufläche dargestellt. Die bestehende Flächennutzungsplanung wird an dieser Stelle be-
stätigt, die Flächen jedoch statt nach der besonderen Art nach der allgemeinen Art ihrer bauli-
chen Nutzung dargestellt. 
 
 
Gemischte Baufläche : 
Die Flurstücke des Geltungsbereiches, die direkt an die Hauptstraße grenzen, werden der 
Funktion der Hauptstraße als überregionaler Anbindung und dem daraus entwickelten Pla-
nungsziel entsprechend als gemischte Bauflächen dargestellt. Abgesehen von den Flurstücken 
113/10, 113/7 und 113/8, die zuvor als Gewerbegebiet dargestellt waren, wird die bestehende 
Planung durch die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes damit bestätigt. Oben genannte 
Flurstücke waren bislang im Zusammenhang mit dem Sägewerk überplant. 
 
 
Fläche für die Landwirtschaft : 
Die Flächen zwischen der Wohnbaufläche und dem Bruchgraben werden als Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt. Die bestehende Planung wird damit bestätigt. 
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Abb. 2: Flächennutzungsplandarstellung – Bestand 
 

 
Abb. 3:  Flächennutzungsplandarstellung - Neu      
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4. Bestandsbeschreibung 
 
Die unbebauten Grundstücke im Planbereich werden bislang landwirtschaftlich oder als Weide-
land genutzt. Planungsrechtlich sind sie als Außenbereich einzustufen. Auf dem Grundstück 
Wiesenstraße 23 befindet sich ein gewerblicher Betrieb für holzverarbeitende Tätigkeiten. 
 
Die Wiesenstraße, über die das künftige Wohngebiet erschlossen werden soll, ist derzeit bis 
zum Grundstück Wiesenstraße 23 ausgebaut. Darüber hinaus führt ein Feldweg weiter. Ein 
Teilfläche der nicht ausgebauten Wiesenstraße einschließlich des Stückes Feldweg sind im 
Eigentum der Stadt Helmstedt. 
 
 
5. Immissionsschutz 
 
Immissionskonflikte zwischen dem vorhandenen gewerblichen Betrieb und den zukünftigen 
Wohnungen werden im Bebauungsplan gelöst. 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein schalltechnisches Gutachten in Auftrag gege-
ben, in welchem die Schallimmissionen, die auf das geplante Wohngebiet einwirken, untersucht 
werden. Mit Hilfe des Gutachtens soll sichergestellt werden, dass im geplanten Wohngebiet 
gesunde Wohnverhältnisse herrschen. Es wurden die tatsächlichen und potentiellen Lärmbelas-
tungen, die von dem holzverarbeitenden Betrieb und dem nördlich davon festgesetzten Gewer-
begebiet auf das Plangebiet einwirken, untersucht und Empfehlungen für das geplante Wohn-
gebiet erarbeitet. 
 
Zentrale Aufgabe des Gutachtens war es zu untersuchen, welche planerischen Konsequenzen 
sich aus den Lärmemissionen des holzverarbeitendes Betriebes unter der Voraussetzung erge-
ben, dass dieser nicht nur stundenweise sondern ganztags Lärm verursacht, und dass das ge-
samte, derzeit ungenutzte Grundstück nördlich des Betriebes als Gewerbegebiet betrachtet 
wird. 
 
Gemäß des Runderlasses des Nds. Sozialministers vom 10.02.1983 VV-BBauG (Nds. MBl. 
1983, 317) sowie der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ wurde für das Gewerbegebiet 
nördlich des Sägewerks ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m² am Tage 
und 45 dB(A)/m² in der Nacht angenommen. Hinzu kommen geräuschintensive Werkstattarbei-
ten des holzverarbeitenden Betriebes im werktäglichen Tageszeitraum von 7 bis 20 Uhr. Hier 
wurde ein mittlerer Halleninnenpegel von 87 dB(A) über 8 Stunden angenommen und die 
Schalldämmung der Halle mit 20 dB angesetzt, da das Gebäude zum Teil erhebliche Schwach-
stellen in der Schalldämmung aufweist. Zusätzlich wurde noch ein Zuschlag von 6 dB für 
Tonhaltigkeit berechnet. Des Weiteren wurde ein LKW-Lieferverkehr mit 5 Anlieferungen pro 
Tag mit einem mittleren Schallleistungspegel von 87 dB(A) je LKW pro Stunde angenommen. 
 
Nach DIN 18005 sollen in Allgemeinen Wohngebieten die Geräuschimmissionen den Wert von 
55 dB(A) am Tage und 40 dB(A) in der Nacht nicht überschreiten. Diese Orientierungswerte 
dienen dem Gutachten als Grundlage für die Vorschläge zur baulichen Nutzung der betroffenen 
Flurstücke. Bei den Berechnungen wurde angenommen, dass das Plangebiet eben und unbe-
baut ist. Als Resultat des Gutachtens wurden bauleitplanerische Empfehlungen ausgesprochen. 
Gemäß diesen Empfehlungen sind die Flurstücke 114/5, 114/6, 156/113 und 157/113 als All-
gemeine Wohngebiete zulässig. 
 
 
6. Verkehrserschließung 
 
Das neue Wohngebiet kann über einen Privatweg an die Wiesenstraße angebunden werden. 
An den übrigen Flächen wird trotz der Flächennutzungsplanänderung keine Veränderung der 
tatsächlichen Nutzungssituation vorbereitet, die Erschließung erfolgt wie bisher. 
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7. Ver- und Entsorgung 
 
Die Abwasserentsorgung des neuen Wohngebietes wird den neuen Erschließungstrassen fol-
gen und am tiefsten Punkt des Plangebietes an die Wiesenstraße angebunden.  
 
 
8. Umweltbericht 
 
Die 59. Änderung des Flächennutzungsplanes führt zu keinen gravierenden Änderungen hin-
sichtlich der Umweltauswirkungen. Das Ziel, die unbebauten Flächen im Änderungsbereich ei-
ner baulichen Nutzung zuzuführen, bestand auch schon in der Ursprungsplanung. Lediglich auf 
einer Fläche von ca. 2 ha soll sich die Art der baulichen Nutzung (Wohnbauflächen an Stelle 
von gemischter Baufläche) anders entwickeln. Durch die Planung ist die Nachbarschaft zu dem 
Gewerbegebiet anders zu bewerten (siehe 5. Immissionsschutz). Die weiteren Ausführungen im 
Umweltbericht beschreiben die Umweltauswirkungen, die sich bei der Realisierung der Bauge-
bietsplanung ergeben. 
 
In den Bereichen, die nicht durch den Bebauungsplan Nr. OTE 345 „Wiesenstraße-Ost“ über-
plant werden, werden lediglich die Darstellungen des bestehenden Flächennutzungeplanes 
entsprechend den tatsächlichen Nutzungen modifiziert. Auswirkungen auf die Umwelt entstehen 
durch diese Anpassungen nicht. Die Auswirkungen auf die Umwelt, die in den Bereichen des 
Bebauungsplanes Nr. OTE 345 „Wiesenstraße-Ost“  entstehen, werden im parallel aufgestellten 
verbindlichen Bauleitplanverfahren eingehend bewertet. Der gesamte Umweltbericht ist in der 
Begründung zum Bebauungsplan nachzulesen, der nachfolgenden Zusammenfassung können 
die wichtigsten Punkte entnommen werden: 
 
Die Baugebietsfläche wird derzeit landwirtschaftlich und als Weideland genutzt und hat für die 
Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften (Flora und Fauna), für den Menschen (Naherho-
lung), den Boden, das Landschaftsbild, Wasser, Luft und Klima sowie für die Kultur- und sonsti-
gen Sachgüter eine allgemeine Bedeutung. Aufgrund der hydrogeologischen Gegebenheiten 
können für erdeinbindende Bauteile und für Rohrleitungsgräben Vorkehrungen erforderlich sein, 
deren Erfordernis anhand der konkreten Standortbedingungen zu überprüfen ist. Eine Grund-
wassernutzung im gesamten Gebiet unterliegt gewissen Beschränkungen, die standortbezogen 
im Einzelfall zu klären sind. 
 
Im Rahmen der Erschließung und Bebauung der Wohnbauflächen kommt es zu Eingriffen in 
den Naturhaushalt, die sich insbesondere für das Schutzgut Boden im Bereich der unmittelbar 
überbauten und versiegelten Flächen erheblich auswirken werden. Der Ausgleichsflächenbe-
darf ist anhand der Auswirkungen für das Schutzgut Boden ermittelt worden, wobei unter Be-
rücksichtigung der vollständig versiegelten Verkehrsflächen und der mit einer GFZ von 0,3 bzw. 
0,1 festgesetzten Wohnbauflächen eine Gesamtversiegelung von 5.300 m² angesetzt worden 
ist. Entsprechend der angewandten Bewertungsmethodik ergibt sich daraus ein Ausgleichsflä-
chenbedarf für das Schutzgut Boden in einer Größenordnung von ~3.800 m². Die naturschutz-
rechtlich vorgegebene Kompensation des Eingriffs erfolgt durch Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen im Bereich des Baugebiets selbst und durch Ausgleichsmaßnahmen auf den 
gesondert dafür ausgewiesenen Flächen.  
 
Zur Ermittlung unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durch-
führung dieses Bebauungsplanes eintreten könnten, wird die Stadt Helmstedt in Abständen von 
nicht mehr als 5 Jahren die Entwicklung der Umweltschutzgüter im Plangebiet örtlich überprüfen 
und protokollieren. Die Ergebnisse werden im periodisch erscheinenden Umweltbericht der 
Stadt Helmstedt veröffentlicht. 
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9. Verfahrensablauf 
 
 Beteiligung der Öffentlichkeit (frühzeitige Bürgerbeteiligung): 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit hat gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 24.02.2014 
bis zum 10.03.2014 im Rathaus der Stadt Helmstedt, über die Aushangtafel im 3.OG Neubau 
stattgefunden. Es wurde über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung informiert und 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange: 

 
Die betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 des BauGB 
am 05.02.2014 beteiligt worden. Die während der Frist bis zum 07.03.2014 erfolgten Anregun-
gen sind in der Begründung abgedruckt und jeweils mit einer Abwägung versehen. 
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10. Abwägung der Beteiligung der TÖB gem. § 4 (1) BauGB 
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Abwägung, IHK 24.02.2014: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Inhalte des 
schalltechnischen Gutachtens werden in der Begründung und im 
Umweltbericht des parallel aufgestellten Bebauungsplanes näher 
erläutert und die daraus resultierenden Festsetzungen entsprechend 
begründet. Die Nähe des geplanten Wohngebietes steht dem Gut-
achten zufolge in keinem Konflikt mit der bestehenden Gewerbenut-
zung. 
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Abwägung, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 05.03.2014: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Abwägung: Handwerkskammer, 11.03.2014 
 
Teilzeitbetrieb/ Vollzeitbetrieb 
In der Bestandsbeschreibung der Begründung wird sachlich richtig der holzverarbeitende Be-
trieb als teilzeitbetrieben beschrieben. Die schalltechnische Untersuchung geht jedoch in ihren 
Eingangsdaten und Annahmen bereits von einem Vollzeitbetrieb aus (Gutachten, S. 8 ff). Eine 
mögliche Nutzungsintensivierung wurde hierbei demnach bereits berücksichtigt. Gleiches gilt für 
das festgesetzte Gewerbegebiet. 
 
Dieselbetriebende Gabelstabler 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden 5 Anlieferungen am Tag in Ansatz 
gebracht, was ebenfalls für den vorhandenen Betrieb deutlich auf der sicheren Seite liegt. Die 
Verladung erfolgt i. d. R. per Hand. Es wurde konservativ ein stundenbezogener Schallleis-
tungspegel von LWA,1h = 87 dB(A) je Anlieferung in Ansatz gebracht. Zusätzlich wurde für den 
nördlichen, bisher ungenutzten Bereich ein Ansatz über gebietstypische Werte getroffen. Auf-
grund der konservativen Herangehensweise ist nicht zu erwarten, dass durch den Einsatz eines 
Gabelstaplers während einer Verladung höhere Pegel im Plangebiet auftreten als berechnet. Es 
ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere zukünftig noch anzuschaffende Stapler dem Stand 
der Technik entsprechen müssen. 
 
Pegelwert Halleninnenpegel 
In der schalltechnischen Untersuchung wurde ein Innenpegel von 87 dB(A) zzgl. 6 dB Tonzu-
schlag über eine Dauer von 8 Stunden in Ansatz gebracht. Die Messungen vor Ort ergaben für 
den Betrieb der maßgeblichen Holzbearbeitungsmaschinen (Kreissäge, Abrichtmaschine, Ho-
bel) mittlere Innenpegel zwischen 74 dB(A) und 87 dB(A). Somit wurde der Einsatz der „lautes-
ten“ Bearbeitungsmaschine (Hobel) über einen als stark konservativ anzusehenden Nutzungs-
zeitraum von 8 h berücksichtigt. Der vorhandene 1-Mannbetrieb wird i. d. R. deutlich geringere 
Maschineneinsatzzeiten aufweisen. Auch ist nicht für jede Maschine ein Tonzuschlag zu be-
rücksichtigen. Ein Innenpegel von 93 dB(A) ist unrealistisch und daher nicht in Ansatz zu brin-
gen. 
 
Fehlende Pufferflächen im südlichen Wohngebiet 
Wie in der schalltechnischen Untersuchung auf Seite 10 ersichtlich, wird auch des geplante 
Wohngebiet südlich des holzverarbeitenden Betriebes hinsichtlich der zu erwartenden Lärmim-
missionen planerisch berücksichtigt, in dem die Baugrenzen entsprechend der Isophonenkarte 
zurückzusetzen sind. Diese Empfehlung der Untersuchung wurde bei den Festsetzungen des 
parallel aufzustellenden Bebauungsplanes berücksichtigt und darüber hinaus schutzbedürftige 
Außenwohnbereiche nördlich dieser Baugrenze für unzulässig erklärt. 
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sondere der Gewährleistung eines hinreichenden Abstandes vonein-ander – für die beteiligten 
Nutzungen ein auskömmliches Emissionskontingent bzw. eine hinreichende Wohnruhe gewähr-
leistet zu sehen scheint. Das „Planungskonzept“ geht in seinen Abschnitten 3 und 9 jedoch nur 
sehr kurz und sehr allgemein ein auf dieses Gutachten ein, ohne die betrachtete Ausgangslage, 
das Ergebnis des Gutachtens und die daraus abgeleiteten abwägenden Schlussfolgerungen 
darzustellen, so dass ich die Abwägung nicht nachvollziehen kann. Ich empfehle deshalb drin-
gend, die Entwurfsbegründung zu diesem Punkt zu vertiefen und dabei ggf. auch aus dem Gut-
achten zu zitieren. Dabei wird auf der Ebene des Flächennutzungsplanes zweifellos noch keine 
abschließende Konfliktlösung entwickelt werden müssen, sondern es wird der Nachweis ausrei-
chen, dass mit angemessenen Mitteln eine Konfliktlösung grundsätzlich möglich ist. 
 
Zweitens ist klar, dass mit der baulichen In-Anspruch-Nahme bisher landwirtschaftlich genutzter 
Flächen Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege beeinträchtigt werden. Formal 
lässt sich auf der Ebene des Flächennutzungsplanes zwar durchaus damit argumentieren, dass 
es im vorliegenden Fall um den bloßen Austausch einer bereits wirksam dargestellten gegen 
eine andere Bauflächendarstellung geht und insofern kein (zusätzlicher) „Verbrauch“ von Na-
turgütern vorbereitet wird. Der wirksamen Darstellung ist jedoch keine Kompensationsmaßnah-
me zugeordnet, so dass sich an diese Argumentation auf der Ebene des Bebauungsplanes 
nicht mehr anknüpfen ließe. Insofern wäre es kurzsichtig, sich auf diese rein formale Betrach-
tung zu beschränken. 
 
Dies gilt umso mehr, als sich in einem Abstand von rund 50 m südlich des aktuellen Ände-
rungsbereiches das Landschaftsschutzgebiet „St. Annenberg mit Lübbensteinen, Heidberg und 
angrenzende Landschaftsteile“ befindet. Die zugehörige Schutzverordnung datiert vom 
11.06.1987. Für die verfolgte Planungsabsicht wird dieses Schutzgebiet angesichts des ge-
nannten Abstandes zwar keine unmittelbare Bedeutung haben. Da aber der Natur geometrische 
Grenzziehungen weithin fremd sind, muss damit gerechnet werden, dass auch nördlich des 
formal geschützten Gebietes ein nicht unerhebliches Potenzial für die Besiedlung mit seltenen 
und bedrohten Tier- und Pflanzenarten besteht, wie sie im Landschaftsschutzgebiet bereits 
existiert, und dass also die Einbußen für den Naturhaushalt erhebliches Gewicht haben werden. 
Aus diesem Grund werden in jedem Fall umfangreiche Bestandsaufnahmen von Flora und 
Fauna durchzuführen sein, um sicherzugehen, dass die Abwägung von einer zuverlässigen 
Datenbasis ausgeht. 
 
Außerdem ist auch nicht auszuschließen, dass im südlichen Teil des aktuellen Änderungsberei-
ches europarechtlich geschützte Tierarten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten oder Überwinte-
rungshabitate haben, so z.B. die Zauneidechse und andere im Anhang IV zur FFH-Richtlinie 
aufgeführte Arten sowie diverse Vogelarten im Sinne der EU-Vogelschutzrichtlinie. Um späteren 
artenschutzrechtlichen Hindernissen bei einer Bebauung von vornherein aus dem Weg zu ge-
hen, sollten die entsprechenden Untersuchungen bereits im Rahmen der Standortwahl auf der 
Ebene der Flächennutzungsplanung vorgenommen werden, denn schon hier ist die grundsätzli-
che Tauglichkeit des gewählten Standortes zu untersuchen und nachzuweisen. 
 
Aus fachlicher Sicht empfehle ich deshalb Bestandserfassungen zur Flora unter besonderer 
Berücksichtigung von „Rote-Liste-Arten“ und gesetzlich geschützten Arten sowie zur Fauna, 
dort insbesondere den Brut- und Gastvögeln, Reptilien und Insekten. Das Erhebungsprogramm 
entspräche insoweit den Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Ostfalen 
Outlet Helmstedt“, deren Ergebnis im „Bericht zur „Erfassung und Bewertung der Biotoptypen, 
der gefährdeten Pflanzenarten und der Fauna“ aus dem Jahre 2012 dokumentiert ist. 
 
Meinerseits benenne ich als Datenquelle für die Auseinandersetzung mit den Belangen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege meinen Landschaftsrahmenplan, der im Internet-
Auftritt aufgerufen werden kann. Allerdings korrespondiert der Landschaftsrahmenplan mit der 
Ebene des Regionalen Raumordnungsprogrammes und ist mit einer entsprechenden „Grobma-
schigkeit“ und einem entsprechenden Erkenntnisinteresse erarbeitet worden. Er kann schon 
deswegen nur erste Hinweise und Anhaltspunkte liefern. Für die Flächennutzungsplanung wäre 
der Landschaftsplan der zugehörige Fachplan des Naturschutzrechts. Außerdem liegt mir eine 
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jüngere Biotoptypenkartierung vor, die südlich der verlängerten Wiesenstraße den Biotoptyp 
„Intensivgrünland der Überschwemmungsbereiche mit Nutzung als Pferdeweide“ zeigt. Einen 
entsprechenden Ausschnitt aus dieser Kartierung füge ich als Anlage zur Kenntnis bei. 
 
Einen „Verbrauch“ von Naturgütern und einen Kompensationsbedarf sieht ersichtlich auch die 
Stadt, wenn sie im Abschnitt 6 der Entwurfsbegründung mitteilt, es sei grundsätzlich eine exter-
ne Kompensation vorgesehen. Nähere Informationen zu Standort und Art – beispielsweise in 
Gestalt der Bezugnahme auf einen verfügbaren „Flächenpool“ – werden allerdings noch nicht 
mitgeteilt. Insofern kann ich auch hierzu nicht abschließend Stellung nehmen. Eine externe 
Kompensation würde ich durchaus begrüßen, denn sie hat sich in vielen Fällen sowohl als fach-
lich höherwertig als auch als kostengünstiger erwiesen, und soweit sie unter der Obhut der 
Stadt durchgeführt wird, erübrigt sich zudem das Problem der praktischen Umsetzung, das im-
mer wieder bei Maßnahmen auftritt, die per Festsetzung den Eigentümern der einzelnen Bau-
grundstücke aufgegeben werden. 
 
Im vorliegenden Fall wäre allerdings auch zu überlegen, inwieweit die Pufferfläche, die zwi-
schen „Wohnbaufläche“ und „Gewerbegebiet“ frei gehalten werden muss, zugleich für Kompen-
sationsmaßnahmen genutzt werden kann. Im Abschnitt 6 der Entwurfsbegründung ist angedeu-
tet, diese Pufferfläche solle als „Fläche für die Landwirtschaft“ deklariert werden. Eine Bepflan-
zung des Pufferstreifens wird zwar dessen Abschirmwirkung nicht signifikant erhöhen, auf diese 
Weise kann jedoch eventuell der Bedarf an externen Flächen reduziert werden, die im Zusam-
menhang mit der anstehenden Planung in Anspruch genommen werden müssen. 
 
Drittens ist offensichtlich noch die Frage der Niederschlagswasserbeseitigung ungeklärt. Dazu 
teilt der Abschnitt 8 des „Planungskonzeptes“ mit, die Eignung des Bodens für eine Versicke-
rung müsse noch überprüft werden. Bereits die im Internet verfügbaren NIBIS-Bodenkarten des 
Geodatenzentrums Hannover lassen erkennen, dass im fraglichen Bereich staunasse Böden – 
so genannte Pseudogleye – und im südlichen Teil sogar Niedermoorböden mit oberflächenna-
hem Grundwasserstand anstehen. Unter diesen Voraussetzungen bezweifle ich, dass sich die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik für Versickerungsanlagen in Gestalt insbesondere 
des DWA-Arbeitsblattes A 138 „Planung Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“ werden einhalten lassen. Darin wird beispielsweise ein bestimmter 
Grundwasser-Flur-Abstand gefordert. Für die Niederschlagswasserbeseitigung müsste dann 
nach einer anderweitigen Lösung gesucht werden. 
 
Von diesen zentralen Punkten abgesehen ergeben sich meinerseits die folgenden Bemerkun-
gen:  Die Stadt hat sich für eine „Wohnbaufläche“ entschieden mit der – überzeugenden – 

Begründung, die Schaffung eines „Mischgebietes“ mit seinem charakteristischen 
Gleichgewicht aus Wohn- und gewerblichen Nutzungen sei unrealistisch (Abschnitt 
3 der Entwurfsbegründung). Dasselbe gilt freilich auch für das längst realisierte ost-
wärts anschließende Baugebiet „Auf der Kreipke“, so dass ich es für überlegenswert 
hielte, im Rahmen dieser Änderung auch dort einen anderen Baugebiets-
/Bauflächentyp als bisher zu wählen. Dies würde freilich eine Anpassungspflicht für 
den zugehörigen Bebauungsplan auslösen.  Dass der aktuelle Änderungsbereich im Osten an einen Graben mit dem Status ei-
nes Gewässers III. Ordnung angrenzt, ist bereits im Abschnitt 6 des „Planungskon-
zeptes“ angedeutet, ebenso die Tatsache, dass sich daraus bestimmte Nutzungsbe-
schränkungen ergeben. Damit kann es für die Ebene des Flächennutzungsplanes 
sein Bewenden haben. Auf der Ebene des Bebauungsplanes wird es dagegen ge-
nauer Festsetzungen bedürfen, die die Gewässerunterhaltung sicher stellen, nach-
dem diese aus dem östlich anschließenden Baugebiet „Auf der Kreipke“ heraus an-
gesichts der dort vorhandenen Bebauung und der vorhandenen Einfriedungen nicht 
mehr möglich ist. 
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 Aus meinen Unterlagen ergeben sich keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein 
von Altablagerungen oder anderen Bodenverunreinigungen innerhalb des aktuellen 
Änderungsbereiches oder in dessen unmittelbarer Umgebung. Diese Erklärung ent-
bindet die Stadt freilich nicht von ihrer Verpflichtung, zu dieser Frage ggf. auch an-
dere Quellen auszuwerten.  Im aktuellen Änderungsbereich selbst sind bisher keine archäologischen Fundstellen 
bekannt. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen jedoch Fundstellen, die mit den Be-
zeichnungen Gemarkung Emmerstedt Nrn. 2, 26 und 29 in der Fundstellenkartei des 
Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege geführt werden. Es handelt sich um einen 
Urnenfriedhof der Eisenzeit und Spuren einer eisenzeitlichen Siedlung. Deren ge-
naue Ausdehnung ist allerdings nicht erkundet, so dass ich ein Hinübergreifen in 
den Änderungsbereich nicht ausschließen kann. Das blockiert die verfolgte Pla-
nungsabsicht nicht, wird jedoch zu gegebener Zeit bestimmte Vorkehrungen erfor-
dern, um ein Bild über die Fundhöffigkeit zu erlangen und eventuelle Funde bergen 
und dokumentieren zu können. 

 
Zum Vorentwurf des zugehörigen Bebauungsplanes gebe ich parallel eine gesonderte Stel-
lungnahme ab. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
(Schaefer) 
  

Abwägung, Landkreis, 11.03.2014: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die geforderte planerische Detailschärfe wurde sowohl beim 
Bebauungsplan als auch bei der Flächennutzungsplanänderung angestrebt und die entsprechenden Be-
standserfassungen und Kartenkonsultationen durchgeführt. Erklärungen und Zitationen aus der schalltechni-
schen Untersuchung wurden eingefügt.  
 
Bemerkungspunkt 1: 
In der Tat hat sich das Baugebiet Kreipke in Abweichung zur damaligen Planung zu einem Gebiet mit über-
wiegender Wohnnutzung entwickelt, so dass die nahegelegte Planänderung von einem Misch- in ein Wohn-
gebiet empfehlenswert wäre. Die Stadt Helmstedt beabsichtigt, dieser Empfehlung nachzukommen. Da eine 
derartige Planänderung jedoch eine umfangreiche Bestandsermittlung und einen Planungsvorlauf bean-
sprucht wird dies in einem gesonderten Verfahren erfolgen. 
 
Bemerkungspunkt 2: 
Durch den Erwerb eines 5-m breiten Streifens am Wassergraben durch die Stadt Helmstedt, ist die Gewäs-
serunterhaltung durch die AEH sichergestellt. Die entsprechenden Festsetzungen wurden im Bebauungs-
plan getroffen. 
 
Bemerkungspunkt 3: 
Entsprechende Quellenauswertungen sind im Rahmen des Umweltberichtes erfolgt. 
 
Bemerkungspunkt 4: 
In die Begründung des Bebauungsplanes wurde aufgenommen, dass auf Grund der archäologischen Fund-
stellen in der weiteren Umgebung für Erdarbeiten eine denkmalrechtliche Genehmigung einzuholen ist. 
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Abwägung, Landwirtschaftskammer, 11.03.2014: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Wie anhand des Baulückenkatasters in der Begründung des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes 
gezeigt werden konnte, sind Verdichtungsmöglichkeiten innerhalb des Ortskerns bereits ausgereizt. Eine 
baulich gut zu integrierende Lage wie das Plangebiet ist einer Planung auf dem freien Feld vorzuziehen. Da 
der Eigentümer der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Investor des Bauvorhabens ist, besteht eine 
umfassende Kenntnisnahme. Die potentiellen Emissionen von den benachbarten landwirtschaftlichen Flä-
chen sind berücksichtigt und, wie angeführt, als ortsüblich hinzunehmen eingestuft worden. 
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Aufgestellt: Helmstedt, den  02.04.2014 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
(Brumund) 
 
 


